
Die Folge der Regenten des Königreichs Ungarn . r6Z

>- Mre 1790 , und die Thronfolge gelangte an seinen Bruder , wet-

cser bisher das Großherzogthum Toskana regierte:

^ FZ . L e 0 p 0 l d Hi

-- wurde im Jahre »790 zum römischen Kaiser erwählet und gekrönetZ
S- hm iF . Zeovember dieses Jahres ließ er sich auch zu Preßburg die
- kmgUch ungarische Krone aufsetzen . Er starb den r . Marz 1792.
"

! z4 . F r a n z I.

> tmt nach dem Tode seines Vaters Leopold ! l . den Marz 1792
die Regierung aller Erblander au , und wurde den 6 . Jutty deffel-
i>m Jahrs zu Ofen als König von Ungarn gekrönet . Er erklärte

li sch zum Erbkaiser von Oesterreich am n . August 1804.

Neunter Abschni kt.

s j
Vm den Landesstellen , obersten Remtern , und Reichs-

^ ! standen im Königreich Ungarn.

Die Geschäfte der Regierung werden nebst den Reichstagen
i> durch nachstehende Dikasterieu und Ämter besorget,
k- Die Reichstage (Oietae oder Oomitia NeZni ) werden von

. dein König ausgeschrieben , und die Stande durch königliche Brie¬

st (Regalien ) dazu berufen ; auf demselben werden die Reichsver-

faffimg und Landesgesetze bestimme . Die Vorschläge des Königs
»! meiden den Ständen oorgelegek , und auch diese bringen ihre An-
s suchen und Beschwerden vor . Die Sitzungen werden mn zwcy La¬
ll' stln gehalten : an der Magnaten - Tasel hat der Palatin den Vor-
^ sch, und an der Ständischen Tafel der Personal (? erlo »nIi ? prae"

leutiaL UeZrae locumteneus ) .
" Die Hofkanzley ( kleZin EuneLUarla Julien ) befindet sich im-

i'' Ar in der Residenz des Königs ; sie fertiget die königlichen Privi-
l legien und Edikte aus . und hängt allein von dem König ab . Sie
l> hat einen Kanzler und Vice - Kanzler , auch gleich denen übrigen
e- kslüglichcn Hofstelleu einige Räche oder Reserendarien , Sekretäre,
^ i und andere Subalterne.
l" Die königliche Statthaltereb s6ons !!ium ReZium
l' ' lenentiale ) bestehet seit dem Jahre i ? 2Z , und besorget die öffertt-
i» lichen bürgerlichen Sachen , welche durch die Landesgesetze versros

"" sind. Sic hat den Palatin zum Präsidenten.
! LS,
!
i
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Die königliche Schatzkammer ( Lamers HunAnrico /lulieg)
besorgt die königlichen Domänen und Regalien , die Fiskalgüttt
nebst dem Salz - und Dreyßigstwestn . Sre hat einen königlichen
Schatzmeister (Uresaurarins ) zum Präsidenten.

Die königliche Bergwertskammer ( Enrnera niLtallicn ) ver¬
walket das Münz - Bergwerkswesen , hat einen Dberstkammergra.
fen , und stehet unter der Wienerschen Hofkammer.

Das adeliche Ooergericht bestehet aus zwey Tafeln , welche die
dabey appellirten Sachen uütersuchen ; nämlich :

Die Septemviraltafel ( labulu . IdxternvirLlis *) versammelt
sich zu gewissen Zeiten unter dem Vorsitze des Palatins . Sie un¬
tersuchet nur diejenigen Sachen , welche von der königlichen Tafel
dahin gelangen , und ändert im nöthigen Falle den Spruch der un¬
tern Gerichte ; von dieser Stelle kann nicht weiter appellirt werden,

Die königliche Tafel ( tabula KeZin ) befördert die Reichs-
streirigkeiten als erste Instanz ; bey dieser hohen Gerichtsstelle ha!
der Personal ( l^ erlonalis ^ raeleMiae kke^iae I/Ocunrteneur, ) de»
Vorsitz.

ne
z de

di
^ L

Die vier Distriktualtafeln , von welchen ^ r Königlichen , und u
dann zur Septemviraltafel appellirt werden kann . »!

Die adelichen Untergerichte werden in jeder Gespanschast (8 e- i
äe 8 7u6icia1e8 ) gehalten , Ulld bey den Grundherrn die sogeuaiiil- f
ten Gerichtsstuhle , welche 8 e6 es clominnles genannt werden . <

„
In den königlichen Freystädten ist die erste Instanz vor dm ? ^

Stadtgerichte , oder dem Magistratsrathe ; dann wird von einigen ! ^
an den königlich obersten Landes - Schatzmeister ( Invernicus ) ^
und folgends zur Septemviraltafel appellirt , von den andern aber!
kann nur an den Personal als letzte Instanz appellirt werden . y

Die militärischen Gerichte sind : Das Generalkommando , das
Militärgericht , (DeleZaturn äuciieium militare ) , die Feldkriegs - ^
kommissariat - Proviant - Fortifikations - und ökonomischen Ämter , j

Die geistlichen Gerichte sind die Konsistorien in den bischößi - ! ^
chen Diöcesen . Die erzbischöfliche Graner Synode zu Tyrnau st

'
^

das vornehmste Konsistorium im ganzen Königreich . !
Die höchsten Würden in dem Königreiche bekleiden der Primas !

^
und der Palatin ; die hohen königlich obersten Landcsamler werden'
theils von dem König , theils durch die Wahl der Stände mit Be¬
willigung des Königs ertheilet , und lebenslänglich oder bis znl
weiteren Beförderung bekleidet , aber sie sind niemahls erblich . Äe
Reichsstände werden überhaupt in 4 Klassen eingetheilt , diese snidl
die Prälaten , Magnaten , Edelleute und königliche Freystädte ; Hk
behaupten folgende Rangordnung.

* ) Diese Benennung wird noch
' immer beybehalten , obgleich die Zahl

der Beysitzer nach und nach mehr als -doppelt geworden ist.
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Erste Klasse der Reichsstande. :

Die Prälaten haben die Gewalt in geistlichen und Kirchensa-
chm , auch den Rang vor den andern Reichsstanden . Die Bissöfe
haben auf den Reichstagen Sitz und Stimme an der rechten Seite
kr Magnaten - Tafel . , ,

Die zwepte Klaffe der Reichsstande.

Die ersten und vornehmsten Magnaten sind diejenigen Perso^
i,m des Adels , welche die Königlich Obersten Lanhesamrer beklei-

^ dm ; ste werden Reichsbaronen (Baroues reZni ) genenNet , haben

^ die ersten Sitze und Stimmen an der linken Seite der Magnaten
, i Tafel . Die Ordnung der Glieder dieser Klasse ist folgende:

i ) Der Palatinus des Königreichs Ungarn , des apostolischen
- ! Königs Statthalter , des ganzen Reichs und der Nation Oberster
! i Generalkapitän und Kommandant ; auch Oberster Landesrichter in

ganz Slavonien und Dalmatien , Graf und Richter der Jazyger
> und Kumaner , und immerwahrender Obergcspan der gesetzmäßig

^ vereinigten Gespanschaften Pest , Pilisch und Schölt —

Diese Würde bekleidet itzt:
' i Se . königl . Hoheit der Erzherzog Joseph von Oesterreich , kö¬

niglicher Erbprinz von Ungarn und Böhmen rc . des hoher» Ordens
'

des heiligen König Stephans Großkreutz , und General - Inhaber
' eines Huffaren - Regiments.
' 2) Der königliche Oberste Landesrichter (Juäex Eurioe Regiae .)
^

Z) Der Ban oder Statthalter (Bonus Eroaüae et Llavoniae)
. mr Kroatien , und Slavonien . —

! 4) Der königlich Oberste Landes - Schatzmeister (MuZister 1a-

rernicorum)
Diese vorgenannten vier Reichsämter bleiben in ihrem Range

! j unveränderlich, die folgenden aber haben denselben nach der An-
^

j cienitat . . ^
. Der Kapitän der königlich ungarischen adelichen Leibgarde,

i (Iburmoe ^ lodilis Braetorioe Eaxritaneus .)
Der königlich Oberste Thürhüter (iViaZister llonitorum . )

! Der königlich Oberste Hofmeister (Monster Eurias Begioe .)
Der königlich Oberste Stallmeister (Magister
Der königlich Oberste Truchses (Magister vaMerorum .)

i ^ Der königlich Oberste Mundschenk (MaZister kinesrnAi um .)
i Der königlich Oberste Kämmerer ( ÄloZisler Eudiculorio-
/ mm. )

Nach denen Reichsbaronen folgen unmittelbar im Rdnge,:
Der Erb - und wirkliche Graf von Prcßburg , des königlichen

'
Schlosses daselbst Erb - und wirklicher Schloß - Ober - Hauptmann,
und der Preßburger Gespanschafk Erb - und wirklicher Ööergespan.
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Der erste und zweyte Kronhüter . ^
Nun folgen die erblich wirklichen , und dann die übrigen wirk,

liehen Obergespane alle nach der Ancienität , in welcher Ordnung
sie auf den Reichstagen an der Magnaten Tafel Sitz und Stimme
haben.

Zu dieser zweyten Klasse der Rcichsstände gehört noch der
sämmtliche ungarische hohe Adel , nämlich : Die Fürsten , Grafen
und Freyherren des Reichs , welche auch persönlich zu den Reichs¬
tagen berufen werden , und an der Magnaten - Tafel Stimme ha¬
ben , ihre Sitze aber neben derselben einnehmcn . Jedoch wenn sie
gleich wie ihre Witkwen Deputiere senden , so haben diese an der i
Ständischen Tafel Sitz und Stimme .

'

Die dritte Klasse der Reichsstande . ^

Die Ritter oder Edclleuke haben auf den Reichstagen durch !
Deputirte der Gespanschaften Sitz und Stimme an der Ständi¬
schen Tafel ; auch der Personal ( ^ erlonnlis kruelentiae klegiae
in ^u6icÜ5 l ^ oeurntenens ) welcher sowohl an dieser Tafel als bry
andern Gerichtsstellen den Vorsitz hat , ist allzeit ein Edelmann,
und kann nicht vom hohen Adel seyn.

Die wirklich adeliche Güter besitzende Edelleute heißen Mobiler j
chonatarii ; welche aber Nur adeliche Privilegien (Dijiloma ) habe», j
werden ^ rmnliswö genennet , Die Zahl der sammtlichen Ritter
und Edelleute ist sehr groß.

Diejenigen Edlen , welche durch den Erzbischof von Gran ge¬
adelt sind , werden krascliLlistae , oder erzbischöfliche Edelleule
genennet ; sie haben auf ihren Edelsitzen gleiche Freyheiten mit der
adelichen Ritterschaft , werden aber nicht zu den Reichstagen beru¬
fen . Sie sind in zwey Gerichtsstühle (8e6es ) eingetheilt , näm¬
lich : zu Wäika und Wereb -/ly , deren jeder einen Palatin , Vitt¬
gespan , Stuhkrichter und Notar hat , welche ihre Gerichts - und
Polizeysachen besorgen,

Die vierte Klaffe der Rcichsstände r

Die königlichen Freystädte ( Eivitaie8 ITdern « athue lleZiaef !
Sie werden ebenfalls zu den Reichstagen berufen , und ihre Depu- !
tirten haben Sitz und Stimme an der Ständischen Tafel . Sie ge¬
hören dem König , und werden daher keeulia 8acrae OoronR
genennet , haben einen eigenen Rath oder Magistrat , welcher von
dem Ausschüsse der Bürgerschaft oder den Hundertmännern gewah-
let wird ; auch haben sie das peinliche Halsgericht (7us 6I3Ä)
nebst allen adclicücn Freyheiten , weil jede derselben einen Edelmann
vvrstellek , und des Besitzes adelicher Güter fähig ist.

Folgende sind dem königlichen Oberst - Landes - Schatzmeister
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untergeordnet : Barfeld , Debrezin , Eifenstadt , Eperies , Guns,
Karpfen , Kaschau , Komorn , Modern , Neusatz , Oedeuüurg , Ofen,

g M , Preßburg , Raab , Szathm ^ r , Szegedin , Skalitz , Lprnau,
Mbor und Agram in Kroatien.

Dem Personal untergeordnet sind : Altsohl , Bries , Dillen,
-r Gran , Käßmark , Königsberg , Kremnitz , Leutschau , Libethen,

„ Agy - Banpa , Zdeusohl , Pösing , Puganz , Rust , Sr . Georgen,

z- Schemnitz , Trentschin , Tenreswar , Theresienstadt , Zeben , und in

r- Kroatien Kopreinitz , Kreutz , Warasdin und Posega.
je Es sind noch bischöfliche Städte und privilegirte Marktflecken,

^ . welche zwar besondere Freyheiten genießen , aber nicht zu den Reichs¬

ten berufen werden . Die bischöflichen Städte gehören den Bi¬

ssen eigen , und sind : Cschanad , Erlau , Großwardeiu , Kolot-

, slha , Neutra , Waitzen und Weßprim.

Zehnter Abschnitt.

», j Briefe , und Schuldscheine.
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Theuerster Freund!

Endlich bin ich nach einer langen beschwerlichen Rpife glücklich an

dem Orte meiner Bestimmung angekommen , und ich benutze die

ersten Augenblicke meines Aufenthalts allhier dazu . Ihnen da¬

von Nachricht zu geben . Wie sehr freute es mich bey meiner

Ankunft pinen Brief von Ihnen zu finden , der mir ein neuer

schätzbarer Beweis von Ihrer Liebe und Freundschaft gegen mich

ist . Wäre ich doch auch hier so glücklich einen Freund anzutref¬

fen , der mir den Verlust Ihrer Gegenwart und ihres gütigen

Wohlwollens nur ejnigermafien ersetzen könnte . — Ihren Auf¬

trag in Bestellung der bewußten Sache habe ich richtig besorgt,

Md Sie können sich die beste Hoffnung machen , Ihren Wunsch

nächstens erfüllt zu sehen . — ,
Nächstens werde ich Ihnen von meiner jetzigen Lage ausführ¬

lichere Nachricht geben . Auch bin ich noch hier zu fremd , als

daß ich Ihnen die Merkwürdigkeiten dieses Orts getreu beschrei¬

ben kynnte . Jetzt bitte ich Sie teurer Freund meinem Bekann¬

ten str E . mich herzlich zu empfehlen , und Sie von meinem An¬

dersten ZU versichern . Ich bin überzeugt , daß Sie Wir Ihre Ge-
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